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Anlage 3 
 
Als öffentlicher Auftraggeber ist das Umweltministerium Baden-Württemberg gehalten, von 
Bewerbern oder Bietern die nachfolgende Erklärung zu verlangen: 
 
 
Eigenerklärung, dass kein zwingender Ausschlussgrund vorliegt 
 
 
 
Ich/Wir erkläre(n), dass keine Person, deren Verhalten unserem Unternehmen zuzurechnen 
ist, also eine Person, die für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; 
dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unterneh-
men eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig fest-
gesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 
 

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafge-
setzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs 
(Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an 
einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in 
Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet 
werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des 
Strafgesetzbuchs zu begehen, 

3.  § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte), 

4.  § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union 
oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäi-
schen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 

6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Ver-
kehr),  

7.  § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 
8.  den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), je-

weils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und interna-
tionale Bedienstete), 

9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsver-
kehr) oder 

10.  den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Straf-
gesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels). 

 
Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen ei-
ne Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften 
anderer Staaten gleich. 
 
Ich/Wir erkläre(n), dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern 
und Abgaben sowie Beiträge zur Sozialversicherung nachgekommen ist und eine entspre-
chende Pflichtverletzung durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwal-
tungsentscheidung nicht festgestellt wurde oder die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige 
geeignete Weise die Verletzung einer entsprechenden Verpflichtung nicht nachweisen konn-
ten. 
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Den Einsatz von Subunternehmern machen wir davon abhängig, dass diese gegenüber ih-
rem jeweiligen Hauptunternehmer eine gleichartige Erklärung abgeben.  
 
Mir/Uns ist bekannt, dass wir bei Nichtabgabe der Erklärung bzw. unvollständiger oder nicht 
rechtzeitiger Abgabe bei der betreffenden Auftragsvergabe unberücksichtigt bleiben. Bei Ab-
gabe unzutreffender Erklärungen kann ich / können wir künftig von der Teilnahme am Wett-
bewerb ausgeschlossen werden.  
 
 
 
    
Bieter/Firma:  
 
 
 
          
Ort, Datum:       Unterschrift, Signatur, Firmenstempel  
       (nicht zwingend erforderlich) 


